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Überschwemmungen sind nach Stürmen die 
Naturkatastrophe mit den weltweit höchsten 
gesamtwirtschaftlichen Schäden
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„Die teuerste Hochwasserkatastrophe weltweit 
ereignete sich im Juli 2021 in Mitteleuropa, als 
verheerende Sturzfluten in Westdeutschland mit 
Schwerpunkt im Ahrtal und in Nachbarländern 
Gesamtschäden von inflationsbereinigt 59 Mrd. 
US$ verursachten. Es war die teuerste 
Naturkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten.“

Quelle: Münchner Rück 
https://www.munichre.com/de/risiken/naturkatastrophen/hochwasser.html

Durch Klimawandel extremere
Niederschläge.

• Wärmere Luft kann mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen

• Starkniederschläge 
tendenziell zunehmend. zu.



Hochwasserstatistik erlaubt Abschätzung der 
Eintrittswahrscheinlichkeit von 
Hochwasserereignissen
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HQ100 

Laut Statistik kommt ein HQ100 mindestens einmal in 100 Jahren vor.

HQextrem

Das Extremhochwasser tritt im Mittel seltener als alle 100 Jahre auf. Diese 
Hochwasser werden häufig als "Jahrtausendhochwasser" bezeichnet. Die 
Bemessungsgrundlage ist in den Ländern unterschiedlich: 

Üblich ist HQ200 oder HQ500 selten wird ein HQ1000 berechnet.



EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie ist 
dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
haben
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• Nach der Richtlinie der Europäischen Union (2007/60/EG Artikel 6) sind alle 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten zu erstellen.

• Die Karten müssen alle sechs Jahre überprüft und bei Bedarf aktualisiert 
werden.

• Die Karten müssen der Europäischen Kommission vorgelegt werden.



Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten
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Hochwassergefahrenkarte mit drei 
Hochwasserszenarien

Hochwassergefahrenkarte mit 
Einstauhöhen

Hochwasserrisikokarte mit 
Betroffenheiten
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• Infrastruktur für 
Hochwasserabwehr wird nicht 
berücksichtigt

• Referenzwasserstand HW200 + 
Klimazuschlag 0,5 m

• Risikogebiete 3987 km²
• Klimakulisse 4.124 km²

Hochwasserrisikogebiete für 
Küstenhochwasser und Kulisse 
Klimafolgenanpassung in S-H

Potenz. Küsten-Hochwasserrisikogebiet

Kulisse Klimafolgenanpassung 
Küstenhochwasser



Hochwasserstatistik
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HQ100 
Das

Überschwemmungsbereich bei HQ100 Überschwemmt bei HQextremHQextrem

Festlegung von Vorranggebieten
- Schutz noch nicht gesicherter ÜSG 
- hier keine neuen Baugebiete
- Rückgewinnung von 

Retentionsraum

Festlegung von Vorbehaltsgebieten
- KRITIS / Einrichtungen, die komplexe 

Evakuierung erfordern, sollen hier nicht 
geplant werden

- Neubau soll hochwasserangepasst erfolgen

Verzicht a. Vorbehaltsgebiete
- Vorgaben zur 

Risikovorsorge
- Entwicklung neuen 

Retentionsraums

Festlegungsmöglichkeiten zum Hochwasserschutz in Regionalplänen

Restriktiv mit Zielen der Raumordnung Weniger restriktiv mit Grundsätzenweniger restriktiv



Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz

Ermächtigungsgrundlage § 17 Absatz 2 ROG 
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Bund darf länderübergreifende Raumordnungspläne aufstellen für 
 Hochwasserschutz, 
 Häfen und 
 Flughäfen.

Es geht um vollwertige Raumordnungspläne:
 mit Zielen der Raumordnung und
 verbindlichen zeichnerischen Festlegungen.



Auftrag aus Koalitionsvertrag für 19. 
Legislaturperiode (September 2017 bis Dezember 2021)
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„Wir werden einen Bundesraumordnungsplan zum 
Hochwasserschutz erstellen, in dem länderübergreifende Standards 
hinsichtlich hochwassergefährdeter Gebiete, Rückzugsräume, Polder 
etc. entwickelt werden.“



• Laufzeit des Modellvorhabens der Raumordnung 
Januar 2018 – Januar 2020

• Online-Beteiligungen sowie Erörterungstermine in 
den Piloträumen untere Elbe und Rhein. 

• Teilnehmer: Raumordnung, Wasserwirtschaft, 
Bauleitplanung, Infrastrukturplanung sowie weitere 
Expertinnen.

MORO Testlauf Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz
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https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/m
oro/studien/2018/testlauf-brop-hochwasserschutz/dl-brph-p2-
testplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2



• Auf Grundlage des Testplans erarbeitet BMI einen 
eigenen Planentwurf

• BBSR führt die vorbereitenden Verfahrensschritte 
zur Planaufstellung durch (§ 13 Abs. 2 ROG). 

• Im Einvernehmen mit fachlich betroffenen 
Bundesministerien wird BRPH als Rechtsverordnung 
aufgestellt.

• Plan tritt am 1. September 2021 in Kraft.

BMI stellt Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz auf
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Dokumente des BRPH
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Text der Verordnung
1 Seite

Anlage zur Verordnung 
der eigentliche BRPH 
35 Seiten

Umweltbericht
109 Seiten

Auswertung der 
Stellungnahmen
1126 Seiten



Struktur des BRPH
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I. Allgemeines
• zwei Ziele
• drei Grundsätze

Zentrale Vorgaben
1. risikobasierter 

Ansatz in räumlicher 
Planung

2. Berücksichtigung des 
Klimawandels

3. Abstimmung in 
Flusseinzugs-
gebieten

II. Schutz vor Hochwasser
• drei Ziele
• acht Grundsätze

Zentrale Vorgaben
1. Retentionsraum erhalten 

u. rückgewinnen
2. Rücknahme FNP-

Bauflächen
in ÜSG

3. Bauverbote für KRITIS in 
ÜSG

4. Verzicht auf KRITIS u. 
vulnerable soz. Infrast. in 
Risikogebieten

III. Schutz vor Meeresüber-
flutungen
• zwei Ziele
• zwei Grundsätze

Zentrale Vorgaben
1. Fläche für Deichverstärkung

sichern
2. Siedlungen nur in 

ausreichend geschützten 
Küstengebieten weiter-
entwickeln

3. Besondere Bauanforderungen 
an KRITIS u. vulnerable soz. 
Infrast. in Küstengebieten



• Stellungnahmen des BBSR/BMWSB bisher ausschließlich zu 
Raumordnungsplänen

• Beratungs- und Fachgespräche mit Ländern und Regionen
• Sammlung interessanter Umsetzungsbeispiele

geplant: 
• Monitoring mit Berichterstattung zur Umsetzung des BRPH, nach 

fünf Jahren in Kraft
• Handreichung für die Praxis

BRPH-Vollzug wird unterstützt durch….
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§ 13 Abs. 1a ROG

Landesraumordnungspläne und Regionalpläne sind den Zielen der 
Raumordnung anzupassen, die in den Bundesraumordnungsplänen nach §
17 festgelegt sind. § 4 Absatz 1 bleibt unberührt.

bedeutet: Aktivplanerische Anpassungspflicht

Träger der Raumordnung müssen ihre Raumordnungspläne selbstständig 
an die Zielvorgaben des BRPH anpassen

Einführung einer Anpassungspflicht für die 
Raumordnungsplanung im ROG
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• Bislang 44 Stellungnahmen
• zu 8 Landesraumordnungsplänen
• zu 36 Regionalplanverfahren

Stellungnahmen der 
Bundesraumordnung
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1. Wird BRPH im Plan erwähnt?
2. Werden die Erfordernisse des BRPH beachtet/berücksichtigt?
3. Werden Vorgaben von ROG/Landesraumordnungsplänen eingehalten?
4. Hat Plan einen risikobasierten Ansatz?
5. Entsprechen Festlegungen guter Praxis vorsorgenden 

Hochwasserschutzes durch Raumordnung?
6. Sind Klimawandel, Starkregen, KRITIS, Retentionsraumschaffung 

ein Thema?

Worauf wird bei Stellungnahmen geachtet?
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• Pläne sollen auf Geltung des BRPH aufmerksam machen
• Verweis auf BRPH im Hochwasserkapitel wird empfohlen

Wird BRPH im Plan erwähnt?
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Regionalplanentwurf Ruhr, 
Dezember 2022



• Leider wird der risikobasierte Ansatz, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, in der Raumordnungspraxis nicht angewendet

• Gute Beispiele bereits vor BRPH in Kraft getreten.

Hat der Plan einen risikobasierten Ansatz?

19



Systematische Prüfung der Hochwasserrisiken
• Risikobewertung auf Grundlage von Wahrscheinlichkeit, räumlichem und zeitlichen 

Ausmaß, Fließgeschwindigkeit, Einstautiefe von Hochwasser vornehmen
• historische extreme Hochwasserereignisse sollen einbezogen werden (I.1.2 G)

Umsetzung des risikobasierten Ansatzes
1. Schritt

18.03.2024 Klaus Einig & Michael Mertens  - RS 9 20

erst in NRW liegen Information 
zur Fließgeschwindigkeit vor

Hochwassergefahrenkarten als 
Basis für Festlegungen des Plans

Risikoprüfung erfolgt in 
Regionalplanung meistens nicht



Bezug auf Wassertiefe / 
Fließgeschwindigkeit im 
Regionalplanentwurf 
Münsterland

Verweis auf Bauleitplanung 
zur Konkretisierung
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Umsetzung des risikobasierten Ansatzes
1. Schritt



Analyse der Vulnerabilität bestehender und 
geplanter Raumfunktionen/Raumnutzungen

• erst Einzelbeispiele von Vulnerabilitätsanalysen 
• Hochwasserrisikokarten können noch verbessert 

werden.
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Vulnerabilitätsanalyse für 
Regionalplan Leipzig Westsachsen 
(Klima-MORO)

Umsetzung des risikobasierten Ansatzes
2. Schritt



Textliche u. zeichnerische Festlegungen sollen von Betroffenheit und 
Schutzbedarf der Schutzgüter abgeleitet werden

18.03.2024 Klaus Einig & Michael Mertens  - RS 9 23

Auszug aus Regionalplan oberes 
Elbtal/Osterzgebirge 2020

Umsetzung des risikobasierten Ansatzes
3. Schritt Ableitung der Festlegungen



Regionalplan Oberes Elbtal

Leider ist Kapitel zum Freiraumschutz wegen 
Gerichtsurteil außer Kraft gesetzt worden
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Zentrale Vorarbeiten erfolgten im KlimaMORO

Hohe Gefahr: Bereiche mit Wassertiefen mehr als 2 m bzw. einem 
spezifischen Abfluss von mehr als 2 m²/s (in Steilbereichen) 

Mittlere Gefahr: Bereiche mit Wassertiefen von 0,5 bis 2 m 
bzw. ein spezifischer Abfluss von 0,5 bis 2 m²/s

Geringe Gefahr: Bereiche mit Wassertiefen unter 0,5 m und 
spezifischem Abfluss unter 0,5 m²/s

nur Vorbehaltsgebiete



Regionalplanentwurf Ostwürttemberg 2023

• Entwurf Donau-Iller sieht 
Minimierung von 
Schadenspotenzialen durch an 
Gefahrenlage angepasste 
Bauweise vor

• Zielfestlegung im  
Regionalplanentwurf 
Ostwürttemberg

Risikovorsorge in HQextrem Bereichen

25

Auszug aus dem Regionalplanentwurf Donau-Iller, 2022



VB-Hochwasserschutz

Fehlender Handlungsauftrag für
Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz
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RREP-Entwurf Landkreis Leer 2023

Festlegung der Vorbehaltsgebiete ist als Warnfunktion zu 
verstehen. Es gibt aber keine konkrete Vorgabe, die von
Kommunaler Planung berücksichtigt werden müsste.



• I.2.1 (Z) BRPH

Klimawandelfolgen 
für Starkregen 
prüfen

Risikovorsorge gegen Starkregen
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Regionalplanentwurf Ostwestfalen-Lippe, 2023
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II.2.2 (G) Hochwasserrisiken minimieren durch
• Rücknahme von Bauflächen in FNP, die in ÜSG liegen, für 

die keine Baurechte bestehen
• Umplanung / Umbau vorhandener Siedlungen 

RROP Chemnitz-Erzgebirge 2008

Die innerhalb von Überschwemmungsbereichen in FNP dargestellten 
Bauflächen, die noch nicht realisiert oder in verbindliche Bauleitpläne 
umgesetzt wurden, sind zurückzunehmen und vorrangig als natürlicher 
Retentionsraum zu sichern

2022

2008

LEP NRW 2022
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II.3 (G) BRPH
in Risikogebieten sollen ausgewählte KRITIS / bauliche 
Anlagen, die bei Hochwasser komplexe Evakuierung 
erfordern, nicht geplant/zugelassen werden

Dies sind: 

• Einrichtungen (u.a. Krankenhäuser, Altersheime, Schulen), die im Falle eines 
Extremhochwassers (HQ200) evakuiert werden müssen

• Anlagen – Industrieemissionsrichtlinie (IED) / SEVESO-III-Richtlinie – von 
denen bei Hochwasser schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen können. 

Z 7.2.1-4 Risikovorsorge
In Risikogebieten gemäß § 78b Abs.1 Satz 1 WHG sind Raumnutzungen mit 
einer besonderen Empfindlichkeit gegenüber Hochwasserfolgen 
ausgeschlossen.

2023



Verzicht auf Vorranggebiete Hochwasserschutz 
stattdessen nur Freiraumschutz. Kann dies 
funktionieren?
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zweiter Entwurf Regionales 
Raumentwicklungsprogramm Region Rostock 2025

Für die festgelegten Gebiete wird bestimmt, dass hier 
alle Planungen und Maßnahmen unzulässig sind, die zu 
einer baulichen Nutzung für Siedlungszwecke oder zur 
Anlage von raumbedeutsamen Infrastrukturen führen.

Hochwasserschutz verkürzt auf Abwehr baulicher 
Freirauminanspruchnahme. 
Risiken im Siedlungsbestand werden vernachlässigt.



• Sicherung und Entwicklung von Retentionsräumen (HQ100) und 
weiteren, rückgewinnbaren Flächen.
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LEP-Entwurf Sachsen-Anhalt thematisiert 
Gebäudebestand 



• eindeutige Abgrenzungslinien 
(aber keine Flächenfüllung)

• Verweis auf Plansatz
• Kennzeichnung Z/G

• Erläuterungskarte sorgt für 
verbesserte Klarheit

32

Festlegungskarte Regionalplanentwurf Northeim 2023

Erläuterungskarte Regionalplanentw
urf N

ortheim
 2023

Wie konkret sollen Vorranggebiete 
Hochwasserschutz sein?



RP-Entwurf Uckermark Barnim verzichtet auf 
Aussagen zum Hochwasserschutz
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• Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
liegen in Brandenburg vor 

• Am 23. Oktober 2024 in Kraft getretener Regionalplan 
sieht gar keine Festlegungen zum HWS vor

• Begründung: Hochwasserdaten in Überarbeitung

• Teilregionalplan Hochwasserschutz soll aufgestellt 
werden

• Folge: auch mindestens nächste fünf Jahre keine 
Vorgaben zum Hochwasserschutz.



• Risikobasierter Ansatz ist in Raumordnungspraxis noch nicht angekommen,
• Vorranggebiete bilden meistens nur HQ100-Kulisse ab, 
• Auf Vorbehaltsgebiete zur Risikovorsorge verzichten viele Länder,
• Besiedelte Bereiche werden häufig von zeichnerischen Festlegungen 

ausgespart,
• Häufig unklare Handlungsaufträge: was von wem zu tun ist, muss klar sein,
• Festlegungen zur Retentionsraumausweitung oder zur Renaturierung von 

Retentionsraum finden sich sehr selten,
• Festlegungen zum Wasserrückhalt in der Fläche gibt es kaum, 

Fazit: gute Umsetzungsbeispiele gibt es wenige.

Fazit
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